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desrat war aus rcferendumspolitischon Gründen
dagegen. Nun hat der Konsument, der Arbeiter, für den
teuren Tabak aufzukommen, indem er im erhöhten
Preis nicht nur den Finanzzoli des Bundes, sondern
auch noch die Spesenaufschläge des Fabrikanten und
des Händlers zu tragen hat. Machte der Händlergewinn

bei der Brissagozigarre vor dem Aufschlag 2—2,5
Kappen pro Stück, bei den Stumpen 15—17 Eappen pro
10 Stück, so beträgt er heute nach dem Aufschlag bei
der Brissagozigarre 2,5—3,3 Eappen und bei den Stumpen

19—21 Eappen.
Diese indirekte Besteuerung lässt sich der kleine

Mann ruhig gefallen!

Genossenschaftsbewegung.

Der Verband schweizerischer Konsumvereine
befand sich auch im Jahre 1919 in stetiger Entwicklung.
Die Zahl der Vereine stieg auf 476 (1918: 461), dio
Mitgliederzahl nahm um 3,51 Prozent zu. indem sie
sich auf 353,811 erhöhte. Der Umsatz vermehrte sich
um 52 Millionen Franken, auf 289 Millionen Franken.
Der Durchschnittsumsatz stieg pro Mitglied von Fr. 695.08
auf Fr. 818.70, was allerdings zum Teil auf die
erhöhten Preise zurückzuführen sein dürfte. Die Eück-
vergütung hob sich um 23,5 Prozent, während der Umsatz

sich nur um 21,92 Prozent und der Durchschnittsumsatz

pro Mitglied gar nur um 17,79 Prozent
vermehrte. Der Betrag der eingezahlten Anteilscheine
stieg von Fr. 7,035,355.— auf Fr. 8,280,692.—; eine
allerdings im Verhältnis zum gesamten schweizerischen
Volksvcrmögcn recht geringe Summe. Auch ein
Zeichen für die geringe wirtschaftliche Einsicht dor breiten

Masse der Konsumenten.
Dio am 26. Juni in Lugano abgehaltene 31. ordentliche

Delegiertenversammlung des V. S. K. war von 652
(1919: 586) stimmberechtigten Abgeordneten aus 476
Ortsveroinen besucht. Eine grössere Zahl Gäste nahm
an der Tagung ebenfalls teil. Vertreter von ausländischen

Verbänden, aus England, Frankreich, Italien,
Finnland und Eussland brachten Grüssc und
Glückwünsche.

Nach Erstattung und Genehmigung des Jahresund

Bechnungsberichtes wurden die Anträge der
Verbandsvereine behandelt. Unter ihnen nahm dor vom
A. C. V. beider Basel und von 15 anderen Vereinen
gestellte Antrag die erste Stelle ein. Er überwies den
Verbandsbehörden die Aufgabe, alle Vorkehrungen für
eine energische Bekämpfung der Vorlage des Bundesrates

vom 27. Februar 1920 betr. Abänderung des
Zolltarifs zu treffen. Nach lebhafter Aussprache obsiegte
mit 314 Stimmen gegen 166, dio auf den Antrag Basel
entfielen, der von den Verbandsbchörden gestellte
Antrag. Danach soll die heutige der vorliegenden
Zollfrage gegenüber neutrale Haltung des V. S. K. in keiner

Weise eine Stellungnahme des Gesamtverbandes

zu der bevorstehenden Zolltarifrevision und zur
Zollfrago im allgemeinen präjudizieron; dem V. S. K.
soll für die Zukunft in Zollfragen jede Freiheit gewahrt
bleiben zur Wahrung allfällig gefährdeter Konsumen-
tenintcressen wie auch den einzelnen Verbandsvereinen
und deren Mitgliedern es überlassen bleibt, ihre
Entschlüsse frei zu fassen. Manche der Delegierten
enthielten sich der Abstimmung, wohl in der Meinung,
jetzt, da der Entscheid in der Bundesversammlung über
die Teilrevision der Zölle bereits gefallen, sich ihre
Stellungnahme zur Vorlage der Hauptrevision noch
offenzuhalten.

Die übrigen Anträge: Beorganisation der Kreise,
Förderung der Genossenschaftsapotheken, Schaffung

der Wochenausgabe von «La Cooperation», wurde zu
weiterer Prüfung den Verbandsbehörden überwiesen,
der Aenderung der Geschäftsordnung dagegen nicht
zugestimmt.

Unter den Delegierten und Gästen befanden sich
47 Genossenschafterinnen. Manche waren von ihren
Verbandsvereinen oder von Frauenkommissionen
delegiert ohne Mandat. Angesichts ihrer Bedeutung als
Wirtschaftsversorgerinnen im Haushalt der Familie
sollte es sich jeder Verbandsverein angelegen sein
lassen, sie zu aktiverer Mitarbeit in der Genossenschaft
heranzuziehen.

Ausland.

Deutschland. Der allgemeine deutsche
Gewerkschaftsbund im Jahre .1919/20. Die durch den Kapp-
Lüttwitz-Putsch tief erschütterten innerpolitischen
Verhältnisse übten schwere Eückwirkungen auf die
Arbeiterschaft aus. Dio Kämpfe im Kuhrrevier und in den
andern Gebieten brachten unsägliches Elend in
zahlreiche Proletarierfamilien, so dass eine durchgreifende
Hilfsaktion nicht nur von seifen des Eeiches, sondern
auch der Gewerkschaften zum dringenden Gebote wurde.
Ebenso energisch setzte sich der Bundesvorstand für
den Erlass einer umfassenden Amnestie für die von der
EDgiorung Verfolgten ein.

Fortlaufend bemühte er sich um die Durchführung
der beim Abbruch des Generalstreiks mit den Vertretern
der Begierungsparteien vereinbarten acht Punkte. Noch
immer blieb die Bildung einer wirklich republikanischen

Ortswehr wegen des Einspruchs der Entente
verunmöglicht. Dagegen hat dio Eegierung dem
Verlangen auf sofortige Wiedereinberufung der Soziali-
sierungskommission entsprochen.

Auf Anregung der Gemeinde- und Staatsarbeitcr
wurde in einer Sitzung dor interessierten Verbände die
Frage über die Behandlung lebenswichtiger Betriebe bei
Generalstreiks geprüft und entschieden, dass künftig
Krankenhäuser, Wasserversorgung und Kanalisationsbetriebe

auszunehmen sind. Für die übrigen
lebenswichtigen Betriebe sollen die Ortsausschüsse je nach
den Verhältnissen besondere Eichtlinien aufstellen über
Notstandsarbeiten, welche die von den Gewerkschaften
zu leisten haben.

Zur Frage der Bezahlung dor Generalstreiktagc
forderte der Vorstand der Zentralarbcitsgemeinschaft,
dass für diese Zeit eine weitgehende wirtschaftliche
Beihilfe zu gewähren sei.

Angesichts der durch die Minderförderung von
Kohle herbeigeführten wirtschaftlichen Notlage konnte
der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft nicht für eine
weitere Verkürzung der Schichtdauer für den
Kohlenbergbau von sieben auf sechs Stunden eintreten.

Da der Entwurf einer neuen Schlichtungsordnung
von den Arbeitern als unannehmbar erklärt wurde,
beschloss clor Vorstand, die Eegierung zu ersuchen, die
Vorlage nicht vor die Nationalversammlung zu bringen.
Auch in der Frage der Unterstützung der in verkürzter
Arbeitszeit Arbeitenden konnte in der Zentralarbeitsgemeinschaft

keine Verständigung herbeigeführt werden.

Zur Beratung der Lehrlingsfrage wurde ein besonderer

Ausschuss eingestzt. Ferner soll eine Eeichs-
arbeitsgemeinschaft für die Elektrizitätswerke geschaffen

werden.
Durch die Gründung des Wirtschaftsrates beim

Eeichswirtschaftsministerium wird eine Fühlungnahme
zwischen Bundesvorstand, Zentralarbeitsgcmeinschaft
und Wirtschaftsrat ermöglicht, die für wichtige Fragen
bedeutungsvoll ist.
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